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1 Geltungsbereich 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die rechtlichen Beziehungen zwischen dem nrw 
landesbuero tanz e.V., vertreten durch die Geschäftsführung Heike Lehmke, Im Mediapark 7, 50671 
Köln (im Folgenden Veranstalter genannt) und dem:der Fachbesucher:in (im Folgenden Akkreditierte 
genannt) im Rahmen der internationalen tanzmesse nrw (Veranstaltung). 

2 Inhalt, Angebot und Annahme der Akkreditierung 
2.1 Die Akkreditierung beinhaltet folgende Leistungen: 

Zugang zur Agora; 

Zugang zum Talk & Connect Programm; 

Ticketreservierung für das gesamte Programm; 

Bus Shuttle Service; 

Tanzmesse-Profil im Account-geschützten Bereich; 

Vernetzung über Eintrag in und Erhalt der Teilnehmer:innen-Liste 
Zu den vorgenannten Leistungen regelt nachfolgend Ziffer 4 weitere Details. 
2.2. Akkreditierte können eine Akkreditierung zum Preis von 150 € zzgl. USt (vgl. unten Ziffer 5) 
buchen. Die Buchung einer Akkreditierung erfolgt durch die Akkreditierten online über die 
Internetseite der internationalen tanzmesse nrw. Die Online-Buchung stellt ein verbindliches 
Vertragsangebot der Akkreditierten an den Veranstalter dar, an welches die Akkreditierten bis zum 
Beginn des Veranstaltungszeitraums gebunden sind. Der Veranstalter nimmt das Angebot durch die 
Bestätigung per E-Mail an. 

3 Veranstaltungsdauer und -ort 
3.1 Veranstaltungsort und -dauer 
Veranstaltungsort der internationalen tanzmesse nrw sind das NRW-Forum Düsseldorf sowie weitere 
Veranstaltungsstätten in Düsseldorf, Krefeld, Leverkusen und Umgebung. 
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Die internationale tanzmess nrw findet vom 31.08.2022 bis 03.09.2022 statt. 

4 In der Akkreditierung enthaltene Leistungen 
4.1 Zugang zur Agora 
Die Akkreditierten erhalten am Eingang einen Ausweis (Badge), der zum Zugang in die Agora, die 
Ausstellungshallen im NRW Forum über die gesamte Veranstaltungsdauer berechtigt. Die Agora ist am 
30.08. – 3.9.2022 von 10:00 – 14:00 Uhr geöffnet. 

4.2 Tickets für das Performance Programm 
Die Akkreditierung berechtigt zudem zur kostenfreien Buchung von Tickets für das Performances 
Programm im Rahmen der internationalen tanzmesse nrw. Der Ticketverkauf startet am 1. Juni 2022 
(Änderungen vorbehalten). Tickets für das Performance Programm (Open Studios, Pitchings und 
Vorstellungen) müssen im Vorfeld der Veranstaltung online über die Homepage der internationalen 
tanzmesse nrw gebucht werden. Der Badge berechtigt nicht zum Zugang zu den Veranstaltungen. 
 
Die Buchung von Tickets für sämtliche Veranstaltungen des Performances Programms, an denen ein:e 
Akkreditierte:r interessiert ist, ist nur während eines einzigen und damit vollständigen 
Buchungsvorgangs möglich. Nach Abschluss des einmaligen Buchungsvorgangs ist die Buchung 
weiterer Tickets ausgeschlossen. 
 
Nach Buchung der Tickets besteht kein Anspruch auf den Tausch von Tickets für andere 
Veranstaltungen. 

4.3 Weitere Teilnahmemöglichkeiten 
Der Badge berechtigt die Akkredtierten zur Teilnahme an weiteren Veranstaltungen im Rahmen der 
internationalen tanzmesse nrw (die nicht Teil des Performances Programms sind). Sie erhalten 
kostenfreien Zugang zu allen Formaten des Diskursprogramms Talk&Connect, zu Late Night 
Veranstaltung und Partys.  
Der Veranstalter behält sich vor, für einzelne Veranstaltungen eine vorherige Anmeldung über das 
Onlineportal der internationalen tanzmesse nrw verpflichtend zu machen. 
 
Weiterhin erhalten die Akkreditierten kostenfreien Zugang zum Online Programm der internationalen 
tanzmesse nrw. 

4.4 Vernetzung über Teilnehmerliste 
Ein wesentlicher Leistungsbestandteil der Akkreditierung ist die Vernetzung der Akkreditierten 
untereinander. Alle Akkreditierten werden mit Klarnamen (Vor- und Nachname) in der 
Teilnehmer:innenliste in der Onlinedatenbank der internationalen tanzmesse nrw erfasst und die 
Teilnehmer:innenliste  wird den weiteren Akkreditierten zugänglich gemacht. 
Weiterhin werden die Kontaktdaten (vor allem Name, E-Mail, Telefonnummer) der Akkreditierten zum 
Zweck der Vernetzung untereinander in der Datenbank der internationalen tanzmesse nrw gespeichert 
und den anderen Akkreditieren in der Teilnehmer:innenliste zugänglich gemacht (interner Pool) . 

5 Preise 
Der Nettopreis für eine Akkreditierung beträgt 150 €.  
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 7 %.  

6 Zahlungsmodalitäten 
6.1 Rechnungsstellung 
Die Akkreditierten erhalten eine elektronische Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer per E-Mail 
oder über die Datenbank der internationalen tanzmesse nrw. Die Akkreditierten stimmen der 
elektronischen Rechnungsübermittlung zu. 
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Bei allen ausgewiesenen Preisen handelt es sich um in Euro fakturierte Netto-Beträge. Hinzu kommt 
die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von derzeit 7%. 

6.2 Fälligkeit 
Mit Bestätigung durch den Veranstalter und Versand der entsprechenden Rechnung wird die Zahlung 
der Akkreditierung umgehend fällig. 

6.3 Zahlungsarten 
Die Akkreditierten haben ausschließlich die Möglichkeit den fälligen Betrag per PayPal oder 
Banküberweisung zu zahlen. Bei Zahlung per Banküberweisung fallen € 10 Bearbeitungsgebühr an. 
Alle Zahlungen erfolgen in Euro. Maßgebliches Datum für den jeweiligen Wechselkurs aus 
Fremdwährungen ist das Zahlungsdatum. Alle anfallenden Bank- bzw. Überweisungsgebühren und 
Spesen sind von den Akkreditierten zu tragen. 

7 Hygiene- und Sicherheitskonzept 
Akkreditierte sind verpflichtet, sich im Vorfeld der Teilnahme an der Veranstaltung über die jeweils 
aktuell geltenden Bestimmungen, Gesetze, Verordnungen und sonstigen Verfügungen, die im 
Zusammenhang mit der Eindämmung des SARS-CoV-2 (COVID-19) erlassen wurden, zu informieren 
und sich daran zu halten. Zudem sind Akkreditierte verpflichtet, die vom Veranstalter für die 
Veranstaltung erlassenen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Das Hygiene- und 
Sicherheitskonzept orientieren sich an den zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden gesetzlichen 
Vorgaben sowie auch an den Empfehlungen der Verwaltung.  

8 Haftung des Veranstalters 
Jegliche Haftung für Schäden an und Abhandenkommen von Besitz oder Eigentums ist 
ausgeschlossen. 
 
Für Schäden jeder Art, die Akkreditierte in Veranstaltungsräumen erleidet, haftet der Veranstalter, 
seine Vertreter:innen und seine Erfüllungsgehilf:innen nur im Falle von Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Die 
Haftung bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit bleibt unberührt. 

9 Gestaltungsrechte 
9.1 Widerruf und Rücktritt durch die Akkreditierten 
Der Widerruf ist ausgeschlossen. Alle Buchungen sind verbindlich. 
Ein Rücktritt vom Kauf der Akkreditierung ist ausgeschlossen. 
 

9.2 Rücktritt/Kündigung durch den Veranstalter 
Der Veranstalter ist zum Rücktritt/ zur Kündigung berechtigt, wenn 
- die vollständige Zahlung nicht bis spätestens zu dem in der Rechnung festgelegten Zeitpunkt (der 

Zeitraum muss mindestens 30 Tage betragen) eingegangen ist und die Akkreditierten auch nicht 
nach Ablauf einer ihm gesetzten Nachfrist zahlt 

- die Akkreditierte gegen das Hygiene- und Sicherheitskonzept verstoßen 
- die Voraussetzungen für die Erteilung der Zulassung in der Person der Akkreditierten nicht mehr 

vorliegen oder dem Veranstalter nachträglich Gründe bekannt werden, deren rechtzeitige Kenntnis 
eine Nichtzulassung gerechtfertigt hätte. 

 

10 Höhere Gewalt 
Können die Veranstaltung oder Teile der Veranstaltung aus Gründen der Höheren Gewalt oder aus 
anderen von ihm nicht zu vertretenden Gründen nicht durchgeführt werden, bestehen keine Ansprüche 
der Akkreditierten gegenüber dem Veranstalter, die über die gesetzlichen Regelungen hinausgehen.  
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11 Pandemiebedingter Ausfall 
Bei einem pandemiebedingten Ausfall gelten die gesetzlichen Regelungen.  

12 Programmänderungen 
Änderungen im Programm bleiben vorbehalten. Die Akkreditierten sind verpflichtet, sich über 
Änderungen im Programm oder der Anfangszeiten im Vorfeld zu informieren. 

13 Einlass 
Der Besuch einer Veranstaltung im Rahmen des Performance-Programms ist nur mit gültigem Ticket 
möglich. Der Badge berechtigt nicht zum Zugang zu den Veranstaltungen des Performance-
Programms ohne vorherige Buchung eines Tickets. Es besteht kein Anspruch auf Einlass oder 
Wiedereinlass nach Veranstaltungsbeginn. 

14 Foto-, Video- und Tonaufnahmen 
Bild- und Tonaufnahmen jeglicher Art sind den Akkreditierten während des kompletten 
Veranstaltungszeitraums auf dem gesamten Veranstaltungsgelände untersagt. Bei Zuwiderhandlung 
kann der Veranstalter die Herausgabe des Materials verlangen. 
 
Der Veranstalter ist berechtigt, Ton- und Bildaufnahmen jeglicher Art vom Veranstaltungsgeschehen 
anfertigen zu lassen und diese zu Bewerbungszwecken der Veranstaltung sowie zukünftiger 
Veranstaltung für die eigene Öffentlichkeits- und Pressearbeit und für Archivzwecke zu verwenden. Die 
Akkreditierten willigen ein, dass sie im Rahmen dieser Ton- und Bildaufnahmen eventuell in Bild und 
Wort aufgenommen werden und diese Aufzeichnungen ohne Anspruch auf eine andere Gegenleistung 
(insbesondere geldmäßige Vergütung) als die Erhöhung ihrer persönlichen und künstlerischen 
Reichweite im Rahmen vorbenannter Zwecke zeitlich und räumlich unbegrenzt veröffentlicht, gesendet 
und vervielfältigt werden dürfen. 

15 Hausrecht 
Der Veranstalter übt innerhalb der Veranstaltungsorte das Hausrecht aus. Es gilt die Haus- und 
Geländeordnung der jeweiligen Veranstaltungsorte, die den Akkreditierten auf Wunsch zugesandt wird. 

16 Hausordnung 
16.1 Jeder Akkreditierte hat sich so zu verhalten, dass keine andere Person gefährdet, behindert, 

geschädigt, bedroht oder belästigt wird. 

16.2 Das Betreten der Bühnen-, Backstage-, Garderoben-, Proben- und Lagerbereiche ist nicht 
gestattet. 

16.3 Mobiltelefone und andere technische Geräte mit akustischen Signalen und/oder leuchtenden 
Bildschirmen sind während der Veranstaltung des Performance Programms auszuschalten. 

16.4 Den Anweisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten. Im Falle einer Zuwiderhandlung 
kann ein Hausverbot erteilt werden. 

16.5 Akkreditierte haben die vom Veranstalter für die Veranstaltung erlassenen Hygiene- und 
Sicherheitsmaßnahmen zu befolgen. 

16.6 In sämtlichen Räumen herrscht Rauchverbot. 

16.7 Rettungswege und Notausgänge sind ständig frei zu halten. 

16.8 Das Verzehren mitgebrachter Speisen und Getränke auf dem Veranstaltungsgelände ist nicht 
gestattet. 

16.9 Das Mitführen von Tieren in den Veranstaltungsräumlichkeiten ist nicht erlaubt. 
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17 Datenschutz 
17.1 Der Veranstalter verarbeitet die von den Akkreditierten mitgeteilten personenbezogenen Daten 

wie Name, Adresse, Kontoverbindung, Telefonnummer, Fotos, Bild- und Tonträger sowie E-
Mailadresse. 

17.2 Die Datenerhebung und Datenverarbeitung der personenbezogenen Daten der Akkreditierten 
erfolgt jeweils zum Zweck der Durchführung des Vertrages. Insoweit beruht die jeweilige 
Datenerhebung und Datenverarbeitung auf Artikel 6 Abs. 1 S. 1 b) sowie aufgrund der 
Einwilligung (Bildaufnahmen zum Zwecke der Werbung), diese beruht auf Artikel 6 Abs. 1 S. 1 a) 
DSGVO.  

17.3 Des Weiteren ergeben sich die Zwecke der Datenverarbeitung aus den jeweiligen gesetzlichen 
Verpflichtungen jeder Partei, z.B. gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und Nachweispflichten 
gegenüber den Finanzbehörden. Insoweit beruht die jeweilige Datenerhebung und 
Datenverarbeitung auf Artikel 6 Abs. 1 c) DSGVO.  

17.4 Außerdem kann sich der Zweck der Datenverarbeitung aus berechtigten Interessen jeder Partei 
oder Dritter ergeben, wenn und soweit die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten der 
jeweils anderen Partei nicht überwiegen. Insoweit beruht die jeweilige Datenerhebung und 
Datenverarbeitung auf Artikel 6 Abs. 1 f) DSGVO. 

17.5 Weitere Informationen (Recht auf Auskunft, Berichtigung, Widerruf, Löschung etc.) finden sich in 
der Datenschutzerklärung auf der Internetseite des Veranstalters 
https://www.tanzmesse.com/de/data-protection/. 

18 Gerichtsstand und geltendes Recht 
Gerichtsstand ist Köln. 
 
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Veranstalter und den Akkreditierten ist deutsches Recht 
und die deutschsprachige Fassung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit Ergänzungen bzw. 
Einschränkungen laut Ausschreibung auf der Internetseite der internationalen tanzmesse nrw und / 
oder in der Anmeldung nebst diesen AGB maßgeblich. 

19 Inkrafttreten 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen treten am 17. Mai 2022 in Kraft. 

20 Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so berührt dies 
die Rechtwirksamkeit der übrigen Geschäftsbedingungen nicht. 
 
 
Köln, 17 Mai 2022 
 
 
 
 
 


